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Ausfertigung 

OBERLANDESGERICHT KARLSRUHE 
2. Strafsenat 

Maßregelvollzugssache des 

Thomas Meyer-Falk 

in der Justizvollzugsanstalt Freiburg 

hier: Rechtsbeschwerde gemäß§§ 116 

StVollzG, 83 JVollzGB BW V 

Beschluss vom 6. Oktober 2015 

1. Auf die Rechtbeschwerde des Antragstellers wird der Beschluss des Landge

richts Freiburg vom 11. August 2015 aufgehoben. 

2. Die Sache wird zu erneuter Entscheidung, auch über die Kosten des 

Rechtsmittels, an das Landgericht Freiburg zurückverwiesen. 

3. Der Gegenstandswert wird für das Rechtsbeschwerdeverfahren auf 200 € 

festgesetzt(§§ 65, 60, 52 GKG). 

Gründe: 

Der Antragsteller, der sich in der Justizvollzugsanstalt Freiburg in der Siche

rungsverwahrung befindet, beantragte am 11.10.2013 beim Landgericht Frei

burg, die Rechtswidrigkeit einer am Vormittag des 9.10.2013 erfolgten Absonde

rung festzustellen. Mit dem angefochtenen Beschluss vom 11.8.2015 wies das 

vJ Landgericht Freiburg den Antrag als unbegründet zurück. Hiergegen richtet sich 

der Antragsteller mit seiner am 24.8.2015 eingelegten Rechtsbeschwerde, die 

mit der Sachrüge (vorläufigen) Erfolg hat. 
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1. Die Voraussetzungen für die Entscheidung des Senats über die in zulässiger 

Form erhobene Rechtsbeschwerde liegen vor, obwohl der angefochtene Be

schluss entgegen §§ 83 JVollzGB V BW , 120 Abs. 1 Satz 2 StVollzG, 35 

Abs. 2 Satz 1 StPO dem Antragsteller nicht förmlich zugestellt wurde. Denn 

aus der Rechtsbeschwerdebegründung ergibt sich, dass der Antragsteller 

den angefochtenen Beschluss am 14.8.2015 erhalten hat, weshalb der Be

schluss als an diesem Tag zugestellt gilt (§§ 83 JVollzGB V BW, 120 Abs. 1 

Satz 2 StVollzG, 37 Abs. 1 StPO, 189 ZPO) . 

2. Die Rechtsbeschwerde, die deshalb auch zur Sicherung einer einheitlichen 

Rechtsprechung geboten war, erweist sich als begründet, weil der angefoch

tene Beschluss zu dem Begehren des Antragstellers keine ausreichenden 

Feststellungen trifft, die dem Senat eine rechtliche Überprüfung ermöglichen. 

a. Da die rechtliche Prüfung durch den Senat in dem dem Revisionsverfahren 

nachgestalteten Rechtsbeschwerdeverfahren allein auf der Grundlage der 

Gründe der angefochtenen Entscheidung erfolgt, müssen diese so abge-

fasst sein, dass sie aus sich heraus eine Überprüfung ermöglichen, wobei v-.J 

im Grundsatz die Darlegungsanforderungen zu erfüllen sind, die auch an 

ein strafgerichtliches Urteil zu stellen sind (st. Rspr. des Senats, zuletzt 

Beschluss vom 10.7.2015 - 2 Ws 163/15; OLG Hamburg StraFo 2005, 

346; Kamann/Spaniol in Feest/Lesting , StVollzG, 6. Aufl. 2012, § 115 Rn . 

80). 

b. Dass der a_ngefochtene Beschluss diesen Anforderungen nicht . gerecht 

wird, ist dabei im Wesentlichen nicht darauf zurückzuführen, dass die 

Strafvollstreckungskammer die vom Antragsteller beanstandete Maßnah

me fälschlich an § 4 JVollzGB V BW gemessen hat. 

Zunächst ist die Strafvollstreckungskammer auf der Grundlage des unbe

strittenen Vortrags der Antragsgegnerin allerdings zutreffend davon aus

gegangen, dass es sich bei dem Einschluss nicht um eine Absonderung 

gemäß § 62 Abs. 1 und 2 Nr. 3 JVollzGB V BW handelte. Denn danach vJ 

knüpfte der Einschluss nicht an das Verhalten bzw. den Zustand des An

tragstellers an, wie dies die besondere Sicherungsmaßnahme der Abson

derung kennzeichnet, sondern erfolgte im Zusammenhang mit der Ver-



"' 

- 3 -

bringung eines anderen Sicherungsverwahrten in den besonders gesicher

ten Haftraum. 

Jedoch war die Beschränkung der Bewegungsfreiheit des Antragstellers 

nicht an der Generalklausel des§ 4 JVollzGB V BW, sondern an der spe

zielleren Norm des § 21 Abs. 2 Satz 2 JVollzGB V BW zu messen, die in

des hinsichtlich der Voraussetzungen für Einschränkungen weitgehend mit 

§ 4 Abs. 1 Satz 2 JVollzGB V BW identisch ist. 

c. Einschränkungen der in § 21 Abs. 2 Satz 1 JVollzGB V BW statuierten 

Bewegungsfreiheit sind nach § 21 Abs. 2 Satz 2 JVollzGB V BW zulässig, 

soweit es die Sicherheit oder schwerwiegende Gründe der Ordnung der 

Justizvollzugsanstalt erfordern oder ein schädlicher Einfluss auf andere 

Untergebrachte zu befürchten ist. 

Die Strafvollstreckungskammer hat sich insoweit der Bewertung der An

tragsgegnerin angeschlossen, wonach der vorübergehende Einschluss 

den Zweck hatte, die störungsfreie Verbringung eines gefährlichen Insas

sen in einen besonders gesicherten Haftraum zu gewährleisten. Auch 

wenn die Antragsgegnerin ihre Argumentation in der Stellungnahme vom 

23.10.2013, die sich auch die Strafvollstreckungskammer zu eigen ge

macht hat, nur verkürzt darlegt, lässt sich dem Hinweis auf die Zusam

mensetzung der auf der betreffenden Station verwahrten, gefährlichen, 

verhaltensauffälligen und unkooperativen Insassen mit noch hinreichender 

Deutlichkeit entnehmen, dass mit der Beschränkung der Bewegungsfrei

heit in ihren Auswirkungen nur schwer vorherseh- und steuerbaren Solida

risierungen und Störungen der Verbringung des anderen Sicherungsver

wahrten in den besonders gesicherten Haftraum seitens der anderen In

sassen vorgebeugt werden sollte, um die Sicherheit in der Anstalt zu ge

währleisten. 

Auch wenn damit dem Grunde nach eine Beschränkung der Bewegungs

freiheit gerechtfertigt werden kann, ermöglicht der angefochtene Be

schluss dem Senat gleichwohl keine abschließende Beurteilung der 

Rechtmäßigkeit der beanstandeten Maßnahme. Denn die Strafvollstre

ckungskammer hat keine Feststellungen zur Dauer des Einschlusses ge-
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troffen, obwohl die Darstellungen des Antragstellers (,,über mehrere Stun~ · ~ 

den hinweg") und der Antragsgegnerin (,,kurzfristig") dazu erheblich diffe- 'v-J 

rieren . Das Ausmaß der vorgenommenen Beschränkung ist aber im Rah-

men der nach § 21 Abs. 2 Satz 2 JVollzGB V BW vorzunehmenden Ver

hältnismäßigkeitsprüfung ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt. 

Der angefochtene Beschluss war deshalb aufzuheben und zu erneuter Ent

scheidung an das Landgericht Freiburg zurückzuverweisen (§§ 83 JVollzGB 

V BW, 119 Abs. 4 Satz 1 und 3 StVollzG). 

3. Hinsichtlich der vom Antragsteller bemängelten Verfahrensdauer erlauben die 

auch insoweit allein maßgeblichen Gründe des angefochtenen Beschlusses 

dem Senat zwar keine abschließende Beurteilung. Allerdings lässt sich dem 

angefochtenen Beschluss entnehmen, dass das Verfahren nach Dezember 

2013 bis zur Fassung des Beschlusses vom 11.8.2015 nicht mehr gefördert 

wurde, was auch unter Berücksichtigung der Bedeutung des Streitgegen

standes und der dem Senat bekannten Arbeitsbelastung der Strafvollstre-

ckungskammern des Landgerichts Freiburg für eine überlange Verfahrens- -v--J 

dauer spricht. 
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